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Ausfertigung

IM NAMEN DES VOLKES
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In dem Rechtsstreit

,67816 Standenhühl
. Kläger -

Pfgz es s bev.ol lm ä c hti qter: Rechts anwalt Hans-Norbert Rempel,
Waldblick 2. 67310 Hettenleidelnei m

gegen

t ' .  -

i', +glzo Münster
- r ^ \ '

- Beklagte -

Unterbevollm ächtiqte: Rechtsanwälteffi,
n

Rechtsanwätteffi,Prozess bevgllm ächtiote:

wegen Forderung

hat das Amtsgericht Rockenhausen durch den Richter Jaax am 23.10.2009 auf Grund der münd-

lichen Värhandlung vom 11.09.2009 für Recht erkannt:
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Die Beklagtd wird verurteilt, an den Kläger 678,15 € nebst Znsen in

Höhe von funf ProzentpunKen Über dem Basiszinssatz seit dem 13'

August 2008 sowie außergerlchtliche Rechtsanwaltskosten in HÖhe von

86,64 € zu bezahlen'

lm Übrigen wird die Klage abgewiosen.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen'

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die

Vollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115 %

des aufgrund des Urteils vollstreckberen Betrags abwenden, Wenn riicht

der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 115 o/o des zu

vollstreckenden Betrags leistet.

Tatbestand

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kläger von der Beklagten den Ersatz restlicher Metwagen^

kosten anlässlich eines Verkehrsunfalles, der sich am 26. Juni 2008 auf der B 47 bei 67304 Ker-

zenheim ereignet hat,

Die Eintrittspflicht der Beklagten für den dem Kläger entstandenen Schaden ist dem Grunde nach

unstreitig" lm Streit stehen ausschließlich die dem Klägpr anlässlich dieses Verkehrsunfalles zu-

stehenden lvTetwagen- und Zulassungskosten.

Ausweislich des Vertrages vom 27.Juni 2008 (Bl. 1O d. GA) mietete der Kläger bei dem F*rtohaus

fkr für den Zeitraum des Ausfalles seines Fahrzeuges für die Dauer von 14 Tagen einen Miet-

wagen zu einem Gesamtpreis von 1.219,35 € - inklusive Vollkaskoversicherung und ft/ehnruert-

steuer - an.

Außerdem heauftragte der Kläger das Autohaus lGbei dem er ein Ersatzfahzeug erworben

1 .

2.

3.

4.
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Gr dem Kläger

€inen Betrag in Höhe von insges emt 122,80 € in Rechnung (vgl. 81. 1 1 d. GA).

Durch einen Schriftsatz des Prozesshevollmächtigten des Klägers vom 16" Juli 2008 wurde die

Beklagte unter Fristsetzung bis zum 31. Juli 2008 zur Regulierung aufgefordert (Bl 12 f. d. GA).

Eine Zahtung erfolgte durch die Beklagte auf die Mietwagenkosten jedoch lediglich in Höhe eines

Betrages von 630,70 € und auf die fulassungskosten in Höhe eines Betrages von 63,30 €.

Vor dem Hintergrund dieser Ausftthrungen beantragt der Kläger,

die Beklagte zu verufteilen, an ihn 678,15 € nebsf Znsen in Höhe von fünf Pro'

zentpunkten über dem jewiligen BasiszLnssak seff dem 13. August 2008 sonie au'

ßergerichttiche Rechtsanualtskosten irt Höhe von 120,67 € zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt demgegenÜber,

die Klage abzuvveisen.

Die Beklagte behauptet, dass die von dem Kläger geltend gemachten Mietwagenkosten betriebs-

wirtschaftlich nicht gerechtfertigt seien und das im hiesigen Bereich tlbliche Preisniveau deutlich

tiberstiegen hätten. Denn auf die Erhebung'lVlarKpreisspiegelMietwagen Deutschland 2008" des

Fraunhofer Institutes abgestellt, die dem Schwacke-Mietpreisspiegel vorzuziehen sei, wäre ein

Fahrzeug der Klasse vier bei einer vierzehntägigen Anmietdauer schon zu einem Betrag in Höhe

von 526,88 € (lnterneterhebung) beziehungsweise 545,34 € (telefonische Erhebung) erhältlich ge-

wesen. Desweiteren venryeist die Beklagte auf ein Arrgebot der Firma Avis in Bad Kreuznaoh, wo-

nach eine ad-hoc Anmietung eines PIs,v Seat lbiza oder gleichwer'tig für den Zeitraum von 14 Ta-

gen bereits zu einem Preis von 416,00 € bei sofortiger ählung, beziehungsweise für 562,82 € bei

späterer Zahlung, möglich sei (vgl. BJ.47 f. d, GA).

Hinsichtlich der geltend gemachten fulassungskosten wendet die Beklagte ein, dass der Kläger

gegen seine Schadensrninderungspflicht verstoßen habe, da es ihm ohne weiteres selbst mög-

.t)
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,.,, |ich gÖwesen wäre, Sein Neufahrzeug zuzulassen 
I

: Ferner ist die Beklagte der Auffassung, dass dem Kagdr unter Berrlcksichtigung der vorprozes-

i-r^{an zahr, ,nd , rr echnunq ! selbst im Falle einer unterstellten Be-' 
sual geleisteten Zahlung und bei koneKer Ber - l

gründetheit der Klageforderung - ledigrich ein Anspruch 5uf vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten
I

inHöhevon-Weiteren*E6,64€zustehe(vg| .8| .41d.9A) '
I

I
I

wegen der Einzelheiten des sach- und streitstandes iln Ünrigen, wird auf die zur Gerichtsal<te
I

gereichten schriftsätze der parteien nebst Arrlaqen unä auf das sitzungsprotokoll vom 11' Sep-
- l

'\-4/ 
tember 2009 (Bl 96 f. d. GA) veruiesen' I

I
I
I
I
I
I

I
Entsch eid u n gsg rÜ nde

I

i
Die zutässige Klage ist im Rahrnen der Hauptforderuhng auch inhaltlich in vollern umfange be-

grtindet. 
I
I

Denn dem Kläger steht gegenüber der Beklagten aus dem hier streitgegenständlichen Verkehrs-

unfarl gemäß den ss 18 Abs. 1, 7 Abs. 1 SIVG i.V,rn, S !ts Abs, 1 wG ein Anspruch auf resfliche

Metwagenkosten in Höhe von -weiteren * ilg,1s € lu fiiezu rtäher unter l. - vlll')' Deswei-

teren hat der Kräger gegenüber der Bekragten einerl Anspruch auf Ersatz * weiterer - fulas-
" i

sungskosten in Höhe von insgesamt'S9,50 €.(vgl. niefru die Ausführungen unter lX')'

tl

t .

i
Nach der ständigen Rechtsprechung des 6 Zvitsefrats des Bundesgerichtshofs (vgl' zuletzt

bspw. BGH, Urt. v. 14. Oktober 2008, Vl ZR 308/07, DAR 2009, 29'91 im Anschluss an BGH,

BGHZ 160,377i BGH, NJW 2005, 1933: BGH, NJVIi 2005, 135; BGH, NJW 2005, 1043; BGH'
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NJW2005, 1371, BGH, NJW2005,1371; BGH, NJVV12006,360; BGH, NJW 2006, 1506; BGH,

N.lw zOoO, 2106; BGH, NJW 2006, 2621), welcher sich das erkennende Gericht vollumfänglich

anschließt, kann der Geschädigte von dern gegnerisChen Haftpflichfuersicherer nach S 249 BGB

als efforderlichen Herstellungsaufiryand den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die

wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu v[annn. Dies bedeutet für den Bereich der
Mietwagenkosten, dass br von mehreren auf dem Oftlich relevanten Markt nicht nur fur Unfallge-

schädigte erhältlichen Tarifen filr die Anmietung einds vergleich[aren Ersatzhhrzeugs - inner-
halb eines gewissen Rahrnens - grundsätzlich nur dln gUnstigeren Mietpreis ersetzt verlangen

kann (vgl. bspw. BGH, DAR 2009, 29; BGHZ too, 37t; BGH, NJW 2o0E, 19G3; BGH, NJW 2005,
135; BGH, NJW 2005, 1043; BGH, NJW2005, 1371,1 BGH, NJw2005, 1371: BeH, N|JW2006.
360; BGH, NJW 2006, 1506; BGH, NJW 2006, 2106; BGH, NJW 2006, 2621; BGH, NJW 2008,
1519; BGH, EBE/BGH 2008, BGH-Ls S01/0S).

BGH, NJW 2006, 2621126221).

l -

ein verständiger, wirtschaftlich denkender ltflensch in der Lage des Geschädigten frjr zrnreckmäßig

und notwendig halten darf.

Der Geschädigte ist dabei - ebenso wie bei anderen Kosten der Wiederherstellung und ebenso

wie in anderen Fällen, in denen er die Schadensbesleitigung selbst vornimmt - nach dem Wirt-

schaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm fumutbaren von mehreren möglichen den
fiT

r : y

Der Geschädigte verstößt allerdings noch nicht alleinig deshalb gegen seine pflicht zur Scha-
densg'eringhaltung, weil er ein Kraftfahrzeug zu einen\ Unfatlersatztarif anmietet, der gegenüber
einem "Normaltarif'teurer ist, soweit die Besonderfreiten dieses Tarifs mit Rücksicht auf die Un-
fallsituation -- etwa der Vorfinanzierung, das Risiko *inl"s Ausfalls mit der Ersatzforderung wegen
falscher Bewertung der Anteile am Unfallgeschehen o1Lr"f.r den Kunden oder das Mietwagenunter-
nehmen und ähnliches - einen gegenÜber dem "Nornlaltarif'höheren preis bei Unternehmen die-
ser Art aus betriebswirtschaftlicher Sicht rechtfertigefiJweil sie auf Leistungen des Vermieters be-
fuhen, die durch die besondere Unfallsituation verandsst und infolge dessen zur Schadensbehe-
bung nach S 249 BGB erforderlich sind (so bspw. gCH, uw zoos, 51; BGH, NJW 200b, 1933;

Über das objeKiv erforderliche l\laß hinaus kann deriCeschädigte im Hinblick auf die gebotene
subjektbezogene schadensbetrachtung den ubersteidenden Betrag nur dann ersetzt verlangen,
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wenrl er darlegt und erforderlichenfalls beweist, dass ihm unter Bertlcksichtigung seiner individu-

ellen ErKenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade fur ihn bestehenden Schwierigkei-

ten untär zumutbaren Anstrengungen auf dem in seiner Lage zeitlich und örtlich relevanten lVlarkt
- zumindest auf Nachfrage hin - kein wesentlich günstigerer "Normaltarif' zugänglich war (vgl.

bspw. das LG Bonn, 5. Zvilkammer, Urt. v, 10.10.2007,5 S 39/07, SVR 2008, 70 unter Hinweis

auf BGH, BGHZ 160, 377 [384]; BGH, BGHZ 163, 19124 fl; BGH, NJW 2000 , 2021).

Da der Kläger hier ausdrticklich nur diesen als "Normaltarif' bezeichneten Mietpreis geltend

macht, kommt es im vorliegenden Fall nicht darauf an, ob der Geschädigte mangels Zugänglich-

keit des Normaltarlfs in der konkreten Situation einen dan]ber hinaus gehenden Betrag verlangen

könnte (vgl, dazu BGH, NJW 2009, 58, 58; BGH, Beschluss vom 13.01.2009, VI ZR 134108) oder
ob unter diesen Umständen wegen etwaiger unfallbedingter tVlehrleistungen ein pauschaler Agf-
schlag auf den Normaltarif vorzunehmen wär6 (vgl. hierzu jirngst bspw. das LG Kaiserslautern,
Beschl. v 29. Mai 2009, 3 S 169/08 - nicht veröffentlicht, das einen 2og6-igen Aufschlbg auf
den ermittelten,,Normaltarif' ausdrückliah gebilligl hat).

[ .

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann der Tatrichter diesen ,,Nor-
maltarif'gemäß S 287 ZPO schätzen, wobei ihm hierbeieine "besondere Freiheif'zuzubilligen ist

(vgl. zuletzt bspw. BGH, 6. Zvilsenat, urt. v. 14. oktober 2009, vtzR 308/07, DAR 2009, 2g^31 im
Anschluss an BGHZ 103, 19 [23]; BGH, NJW 2000, 1806; BGH, NJW 2006, 1726; BGH, NJW
2006, 2621; BGH, NJW 2A08,1519; BGH, EBE/BGH200ti, BGH-ß s01/08).

Unter Hinweis auf diese ,,besondere Freiheit" des Tatrichters, hat der Bundesgerichtshof zwi-
schenzeitlich diverse Ansätze der lnstanzgerichte gebilligt und ausdrilcklich festgestellt, dass ei-
ne Schadensschätzung insoweit insbesondere auch auf Grundlage des sogenannten ,,1\/ietpreiss-

piegels" der Firma "Eurotax Schwacke" (im Folgenden; Schwacke-Liste) möglich ist (so bspw.
BGH, NJW 2009' 58: BGH, NJW 2008, 1519 sowie BGH, Beschl. v. 13.01.2009, Vl ZR 1i,4to}:
BGH; NJW 2008, 2910).
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Ünter Bezugnahme hierauf hat auch das erkennende Gericht in Ausribung seines bestehenden

tatrichterlichen Ermessens nach S 2S7 ZPO den als "Normaltarif'bezeichneten Metpreis in stän-

diger Rechtsprechung (vgl. bspw. schon das UrL v. 30. September 2008, 3 C 515/08, Verkehrs-

recht aktuell 2008, 202) auf der Grundlage des gewichteten Mttels des Schwacke-Metpreisspie-

gels im Postleitzahlengebiet des Geschädigten geschätzt,

Zruar hat sich seit dem Vorliegen des sogenannten ,,Mar[<tpreisspiegel Mietwagen Deutschland

2008" des Fraunhofer-lnstituts ftur Arbeitswirtschaft und organisation in der Rechtsprechung und

Literatur ein ausgedehnter lVleinungsstreit hinsichtlich der Frage entztindet, ob dieser der Schwa-

cke-Liste als Schätzungsgrundlage vorzuziehen ist:

Während die Erhebungen des Fraunhofer-lnstituts insoweit bereits von diversen Obergerichten

der Schwacke-Liste als geeignetere Grundtage einer Schätzung vorgezogen wurde (so u" a. das
OLG Mrlnchen, r + s 2008, 439; das OLG Köln, r + s 2008, 528 od. das OLG Jena, Urt. v. 27. No-

wmber 2008, 1 U 555/07), halten andere Obergerichte - näch wie vor - an einer Schätzung auf
Basis der Schwacke-Liste fest (so bspw. das OLG Stuttgart, 3. Zvilsenat, Urt. v. 08, Juli2009, 3
U 30/09, NJW-Spezial 2009, 570; das OLG Köln, Urt. v. 03, trdärz 2009 - 24 U 610g, fluris] und
jnngst auch das oLG Dresden, urt. v. 04. september 2009, I o 316s/08).

Einen völlig neuen Ansatz wählt aKuell das LG Bielefeld (21. Ztvilkammer, Ur1 v, 0g. Opober
2009, 2l S 27109, fiurisJ), indern es die Höhe des Normaltarifes auf der Grundtage des jeweiligen

Mittelwertes zwischen der Schwacke-Liste und der Fraunhofer-Liste ermittelt.

Eine Fallgestaltung, in der es um die Eignung der Fraunhofer-Liste als Schätzgrundlage ging, hat
der Bundesgerichtshof - soweit ersichtlich - bislang noch nicht entschieden.

|il.

tn Anknttpfung an seine bisherige Rechtsprechungziehtdas erkennende Gericht-zumindestim
Rahmen des hier zur Entscheidung stehenden Falles - eine Schätzung auf Grundlage der
Schwacke-Liste 2008 einer solchen arrhand der. Erhebung ,,lrrlarKpreisspiegel Mietwagen

(\
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Deutschland 2008' des Fraunhofer lnstitutes vor:

Denn insoweit erscheint schon irn Ansatz zweifelhaft, ob der voreruähnte ttfietpreisspiegel des

Fraunhofer-lnstituts eine geeignetere Schätzungsgrundlage bilden kann. Denn das Fraunhofer-ln-

stitut hat sich bei der lnternefRecherche auf Internet^Portale beschränkt, die eine, verbindliche

Buchung erlauben, und damit auf die vorhandenen namhaften und großen Anbieter,

Außerdem beschränkt sich diese Untersuchung auf zweistellige, hinsichtlich der telefonischen

Erhebung sogar auf einstellige Postleitzahl-Bereiche, sodass die Gefahr besteht, dass regionale

Besonderheiten - wie hier - nicht ausreichend bertlcksichtigt werden:

Denn insoweit weist der Ktägervertreter vorliegend völlig zutreffend darauf hin, dass sich das

Postleitzahlengebiet ,6" von dem Ballungsgebiet 60001 Frankfurt am lVlain trber die gesamte Vor-

derpfale bis in den Westrich und das Westpfälzer Bergland erstreckt. Doch selbst von dem zwei-

stelligen Postleitzahlenbereich ,,67" werden beispielsweise noch die Städte Ludwigshafen, Bad

Durkheim, Kaiserslautern, Rockenhausen, Kirchheimbolanden, Eisenberg, Frankenthal, Schiffer-

stadt,Speyer,Vy'ormsoderaberNeustadtanderWeinstraßeumfasst '

Schon dies zeigt die Schwache der Fraunhofer-Liste als Schätzgrundlage zumindest dann mehr

als deutlich auf, wenn der Geschädigte - wie hier der Kläger - in einer vollig ländlich struKurierten

Gegend lebt, in dem ihm bestirnmte Angebote, wie sie beispielsweise in Ballungsgebieten oder

Großstädten erhältlich sein mögen, gerade nicht zugänglich sind. tnsoweit ist bereits bezeich-

nend, dass der in Standenbtlhl wohnende Kläger sein Ersatzfahrzeug auch nicht eh,va bei einer -

großen - Autovermietung angemietet hat, sondern bei dem Ar.rtohaus [/ehler in Dreisen, bei dem

es sich primär um einen Mazda-Vertragshändler handelt.

Es kommt hinzu, dass eine Vorbuchungszeit von einer Woche, die Grundlage der Erhebungen

des Fraunhofer-lnstituts war, regelmäßig * und so auch hier - bei der Anmietung eines Fahrzeu-
ges aus Anlass eines Unfalls nicht eingehalten werden kann und daher in solchen Fällen die nus^
nahme bildet.

furch vorliegend ereignete sich der Verkehrsunfalt - unstreitig - am 26, Juni 2008. wobeider Klä-

o-,j)
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Juni 2008, ein Ersatzfahrzeug anmietete'

I - I 
rr..rr^ ;raran I rnahl. alität zumindest in Frage gestellt wer-

Auftrag gegebene Studie, deren Unabhängigkeit und Neutt

den kann (so zuletzt bspw. auch das oLG stuttgart, 3, Zvirsenat, urt. v. 08. Juli 2009, 3 u 30109'

NJW-Spezial 2009, 570)'

Es breibt darauf hinzuweisen, dass retzflich aber serbst der Bundesgerichtshof trotz der Beden-

ken, die gegen die fuverrässigkeit des schwacke-Mietpreisspiegers vor arrem unter Hinweis auf

den ,,Marktpreisspieger Metwagen Deutschrand 200g" des Fraunhofer-rnstituts erhoben wurden

(vgl. zum darnatigen Zeitpun6 bspw. schon oLG München DAR 2009, 3b; OLG Köln DAR 2009'

33; Buller, NJW-Spezial 2008, 169; Reitenspiess, DAR 2007, 345)' auch im Rahmen seiner

jilngsten Entscheidungen ausdruckrich daran festgeharten hat, dass das gewichtete Mittel nach

der schwacke-Liste - auch weiterhin - als schätzungsgrundlage fur den Normaltarif Venruendung

firrden kann (vgl. bspw, BGH, NJW 2009, 58)'

Die Einwendungen, die die Bekragten gegen die Zugrunderegung des schwacke-Mietpreisspie-

gels erhoben haben, greifen nach ,\rffassung des erkennenden Gerichtes hier demgegentlber im

Ergebnis nicht durclr:

Denn die Schwacke-Liste ist aus Sicht des Gerichtes als eine geeignetere Schätzgrundlage in

tatsächlicher Hinsicht nicht etwa deshalb zu beanstanden, weil die zr-rgrunde liegenden Daten zu-

nächst durch das unternehmen durch postalische Anfrage eingeholt wrlrden und die Einfluss-

möglichkeiten anschließend durch teils anonyme Nachfragen oder Internetrecherchen verifiziert

wurden (vgl. hierzu auch LG Bonn, Urteil vom 21. Juni 2007,9 O 11OtO7, [uris])' Denn insoweit

vermag der Einwand nicht durchzudringen, der sogenannte "ft/lodustarif'sei kein Mlarkttarif, son-

dern der von den Anbietern ohne Rttrcksiclrt auf ihren jeweiligen Marktanteil am häufigsten ge-

nannte Tarif. Denn zu der häufig behaupteten Verzerrung der Daten kann es nicht kommen' Denn

der ,,[r/odus,, stellt lediglich den wert dar, der von den vermietern in der Region am häufigsten ge-

nannt wurde. Insoweit kann es jedoch nicht auf die tr/arKanteile der Vermieter ankommen' da sich

diese - auch nach den (gewerblichen) Anmietungen durch selbstzahler - bestimmen" Einen un-

fallgeschädigten werden diese Erwägungen bei der Einholung des kostengrJnstigsten Angebotes

Y.)
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/' ohnehin nicht leiten, sofern ihrn diese uberhaupt bekannt sind, so dass es tatsächlich allein auf
t ( "

,r,n$',, 
, ,' dert im entsprechenden Postleitzahtengebiet am häufigsten genannten Wert ankommen kann,

den ein Unfallgeschädigter bei seinen Erkundigungen in Erfahrung bringen kann. Sofern einzelne

Anbieter tatsächlich nur einen einzigen erhöhten Tarif auch filr Selbsäahler anbieten sollten, un-

terliegen auch diese wiederum markfiruirtschaftlichen Kriterien und sind daher uneingeschränkt

beidel Ermittlung des Normaltarifs zu berttcksichtigen (vgl. insbes. BGI'{, NJW 2006,2106). Auch

bestätigen sich die vielfach behaupteten enormen Preissteigerungen zwischen früheren Erhe-

bungsjahren aus Sicht des,erkennenden Gerichtes nicht. Denn beiden Tagestarifen sind in einer

Vielzähl der Fälle sogar AngebotspreissenKungen zu vezeichnen, weshalh sich der beabsichtigte

Schluss, die durch die Schwacke-Liste ausgewiesenen Preissteigerungen seien durch die Auto-"-\
.--' vermieter zielbewusst im l-linblick auf die geänderte Rechtsprechung zur Erforderlichkeit von

liTetwagenkosten erfolgt, nicht ziehen lässt. Dem Gericht ist aus einer Velzahl von Verfahren

überdies bekannt, dass es sich auöh immer um die gleichen Angriffe gegen die Schwacke-Liste

handelt, wie beispielsweise, dass Online-Angebote nicht berilcksichtigt seien, zu hohe Preisstei-

gerungen vorliegen wtlrden weil die Anbieter möglichenrueise auf die Nachfrage hin zu hohe Alrga-

ben gemacht hätten und die Anzahl der Nennungen nicht zu erkennen sei, um die Relevanz der

Preise am MarK beurteilen zu können. tr/öglichenrveise beruhen die Preissteigerungerr alterdings

auch daraut dass frtrher die sogenannten Normaltarife unternehmensintern subventioniert waren

und sich mittlerweile aufgrund der Rechtssprechung wieder ein wirklicher lr/arktwert - auch frlr

den Normaltarif * herausgebildet hat (vgl hierzu bspw. das LG Gera, Urt, v, 30. Rprit 2008, 1 S

/,--,trtr 339/07, [uris]).

Die vorgebrachten Einwendungen gegen die Grundlagen der tatrichterlichen Schadensbemes-
sung sind ohnehin aber auch nur dann erheblich, wenn sie auf den konkreten Fall bezogen sind,
dass heißt es mÜssen konkrete Tatsachen aufgezeigt werden, dass die geltend gemachten t\i46n-
gel der betreffenden Schätzungsgrundlage sich auf den zu entscheidenden Fall im Ergebnis auch
tatsächlich auswirken (hiezu bspw. BGH, NJW 2oog,z91o; BGH, NJW zo08. 1s1g).

Vorliegend bleibt zu konstatieren, dass sich die Beklagte indes rnehr oderweniger pauschal dar-
auf beschränK, die allgemeinen Vorzüge des ,,fi/arKpreisspiegel Mietwagen Deutschland 200g,'
gegenüber der Schwacke-Liste aufzuzeigen, ohne auch nur annähernd darzulegen, dass es dem
Kläger in der konkreten situation tatsächlich möglich gewesen wäre, ein Ersatzfahrzeug zu dem
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üehaupteten f\ftetpreis in HÖhe von 630,70 € für die Dauer von 14 Tagen anzumieten'

Denn insoweit ist insbesondere auch das vorgelegte Angebot der Firma Avis in Bad Kreuznach'

wonach eine ad_hoc Anmietung eines pkw seat rbiza oder greichwertig für den Zeitraum von 14

Tagen bereits zu einem Preis von 416,00 € beisofortiger ähtung, beziehungsweise für 562'82 €

bei späterer Zahlung, mÖglich sei (vgl. Bl, 47 f. d. GA), im Ergebnis nicht behelflich:

Denn es bteibt bereits zu berüct<sichtigen, dass es sich hierbei um ein sogenanntes,,online-Att-

gebof, handelt. ob derartige ,,online-Angebote" bei der Bemessung des Norrnaltarifes aher über-

haupt zu berüct<sichtigen sind, ist schon fraglich und wird in der Rechtsprechung und Literatur

höchst kontrovers diskutiert (ablehnend zulelzlbspw. u. a. das LG Bielefeld,21. Zvilkammer, urt'

v. 0g. oktober 2009, 21 s27log, a.a.o. unter Hinweis auf die st. Rspr. der Kammer, bspw. utt' v'

13. Februar 2008, 21 s 2o7lo7). Denn lnternetangebote setzen insoweit schon grundsätzlich die

konkrete Vertugungsmöglichkeit über einen Internet-Anschluss voraus, weshalb zumindest be-

zweifelt werden kann, dass es sich hierbei um allgemeine oder - in aller Regel - um in der kon-

kreten Unfallsituation zugängliche Atgebote handelt'

Doch auch unabhängig hiervqn, muss dern Geschädigten ein Rückgriff auf das lnternet nach Auf-

fassung des erk€nnenden Gerichtes aber zumindest auch subjeKiv zumutbar sein, was jeden-

falls insbesondere dann zu verneinen ist, wenn der Geschädigte schon nicht rlber die zur Nut-

,z u ng von o nline,Angeboten erforderli chen Ken ntniss e verfügt.

Vorliegend bleibt zu konstatieren, dass der Kläger zum UnfallzeitpunK - unstreitig - bereits 81

Jahre alt war und angibt, dass er weder die tr/löglichkeit, rtoch die Kenntnisse gehabt habe, eine

entsprechende Buchung über das Internet vorzunehman'

Doch auch unabhängig von d€r Richtigkeit dieser Behauptung, muss sich der Kläger nach Auf-

fassung des erkennenden Gerichtes ohnehin nicht auf das Angebot der Firma Avis vetweisen [as-

sen:

Denn es bleibt festzustellen, dass die einfache Enffernung zwischen dem Wohnort des Klägers

in Standenbühl und der Firma Avis in Bad Kreuznach 51,87 km beträgt. Schon dies spricht im

"-J

1 i ,

-- lll
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öegen*it sogar wiederum fiir die Richtigkeit der Behauptung des Krägers, däss ihm in der völlig

ländlich strukturierten Gegend, in der er lebt, gerade kein Mtetwagentarif - wie von Beklagtenseite

,;r;r*" _ zugängrich gewesen ist. Denn andenrveitige Arternativangebote wurden von seiten

der Beklagten selbst im Rahmen des hiesigen Prozesses nicht vorgelegt'

Auch dies wiederum verdeuflicht aber gerade, dass die schwacke-Liste mit ihren dreistellig aus-

gewiesenen postteitzahlenbereichen - zumindest vorliegend - gegenrJber den Erhebungen des

Fraunhofer Institutes vorz ugswurdig ist"

Auf die Frage, ob es dem Kräger insoweit tetzflich überhäupt zumutbar gewesen wäre, eine gege-

benenfails vorhandene Kreditkarte im Rahmen der Anmietung einzusetzen, kann vor dem Hinter-

grund der obigen Ausführungen insoweit ebenfats offen gerassen werden. Auch dies erscheint

vortiegend jedoch zumindest zweifelhaft, da ausweistich des Hinweises in dem Argebot der Fir-

ma Avis sogar bis zu zwei Kredifl<arten flrr eine Fahrzeuganmietung erforderrich sein können, wo-

bei eine davon zwingend eine Atr/EX oder Diners sein muss (vgl' H' aB d' GA)'

Es bleibt anzumerken, dass dem ,,Marktpreisspiegel Metwagen Deutschland 2008" des Fraunho-

fer-lnstituts für A,rbeitswirtschaft und organisation.im vorliegenden Fatte auch nicht etwa in zeitli-

cher Hinsicht der Vorzug zu geben ist, wenn men zur schadensschätzung die schwacke-Liste

2008 heranzieht.

lv.

unter Berücksichtigung der obigen Ausfiihrurrgen berechnen sich die erforderlichen Mietwagen-

kosten somit nach dem gewichteten Mittel ("[rlodus") des schwacke-Mietpreisspiegels 2008 unter

Berucksichtigung von zwei Wochenpauschalen'

Dass sich der Geschädigte auf die wochen- böziehungsweise anteiligen Tagespreise veweisen

lassen muss, ergibt sich nach Auffassung des erkennenden Gerichtes schon daraus, dass sich

der unfailgeschädigte bei der Abgabe des Fahrzeugs zur Reparatur in einer Fachwerkstatt - wie

hier - schon im eigenen Interesse nach der,voraussichtlichen Reparaturdauer erkundigen und

!
)
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dies€ äuch einigermaßen zuverlässig in Erfahrung bringen kann. Zum anderen sind aher selbst

aänh, wenn sich die ursprunllich ins Auge gefasste Mietzelt zum Beispiel wegen unvorhergese-
hen längerer Reparatur- oder Wiederbeschaffungsdauer als zu kurz herausgestellt haben sollte,'keine 

schutzwÜrdigen lnteressen des Unternehmens ersichtlich, die dagegen sprechen wtlrden,
im Nachhinein auf der Basis g[rnstigerer trlehrtagessätze abzurechnen. Denn der Aufwand bei
mehrtägiger Vermietung an denselben Kunden ist selbstverständlich geringer als bei mehrmaliger
eintägiger Vermietung an verschiedene Kunden, da einmalige Kosten (zum Beispiel fur die Ver-
tragsausfertigung, Übergabe, Rücknahme und Reinigung des Fahrzeugs usw.) auch dann nicht
wiederholt anfallen. Der mit der in der Regel telefonisch möglichen Veroinbarung einer Verlänge-
rung der ursprtlnglich vorgesehenen Mietdauer verbundene Aufluand dtjrfte demnach nicht nen-
nenswert ins Gewicht fallen, jedenfalls aber wird dieser Autwand durch den aus den nachfolgen-
den Gründen zu gewährenden pauschalen Aufschlag auf den Normaltarif hinreichend berucksich-
tigt. Dies gilt auch fÜr etwaige besondere Schwierigkeiten beim Disponieren mit Unfallersatzfahr-
zeugen wegen der Kurzfristigkeit der Anmeldung von entsprechenden Nutzungswünschen, die im
Übrigen weitgehend zum unternehmerischen Risiko des Mietwag"nrnt"rn.hmens gehören (hier.
zu bspw' das LG Dortmund, Urt. v. 14. Juni 2007,4 s 14olog, üurisJ; so auch bspw^ das LG Halle,
urt. v. 13. IVai 20Ö5, 1 s 224t03, Uurisl; LG Bonn, Urt, v. 05. september 2006, g s 1/06, [urisJ).

V.

Neben dem geschätzten Normaltarif auf Grundlage der schwacke-Liste 200g sind zugunsten des
Geschädigten nach Auffassung des erkennenden Gerichtes dann allerdings nur noch diejenigen
Nebenkosten zu berücksichtigen, die tatsächlich angefallen sind.

Ausweislich der Mietvertrags- und Rechnungsunterlagen kommen vorliegend insoweit lediglich
noch die Kosten für die beanspruchte Vollkaskoversicherung hinzu (vgl, Bl. 10 d. GA).

VI,

weil das Fahrzeug des Klägers in die Mietwagenklasse 4 des Schwacke-Automietpreisspiegels

RA H .  _N .

' i \
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2008 einzuordnen ist, ergibt sich auf Grundlage richterlicher Schätzung gemäß S 287 ZPO für

einen vierzehntägigen AnmieEeitraum nach alledem folgender betriebswirtschaftlich gerechtfer-

tigter und erforderlicher Ersatzauflruand fur das Postleitzahlengebiet von Dreisen (Anmietort) be-

ziehungsweise Standenbtrhl (Wohnort des Klägers):

zwei Wochentarife für das Postleitzahlengebiet 678 ä 495,00 €:

zzgl. Vollkaskoversicherung i.H.v. 132,00 pro Woche:

Gesarnt:

990,00 €

264,00 €

1.254,00 €

, vil"

Da dem Kläger ausweislich der vorgelegten Rechnung vom 2-7. Juni 200g (vgl. Bl. 10 d. GA) nur
ein Betrag in HÖhe von insgesamt 1.219,35 € berechnetwurde, ihm auf Grundlage derobigen
Attsftthrungen jedoch ein ErsaEbetrag in Höhe von mindbstens 1.254,00€ zuzuerkennen ist, wa-
ren dem Kläger - unter Berircksichtigung der vorgerichtlich geleisteten ählung der Beklagten in
HÖhe von 630,70 € - somit weitere Mietwagenkosten in Höhe von 588,65 € zuzusprechen.

,r...) Lediglich der Vollständigkeit halber bleibt anzumerken, dass vorliegend auch ein Abzug für etwaig
" 'ol 

erspafte Eigenaufiuendungen nicht veranlasst war, da der Kläger substantiiert vorgetragen und
urkundlich belegt hat, durch die Anmietung eines Mazda 323 ein deuflich gruppenkleineres Fahr-
zeug angemietetzu haben (Bl, 10 i.V,m. 112d. GA), als bei dem Unfall beschädigtwurde (tvlazda
626 cLX - vgl. Bt. 9 d. GA).

vilt.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Kläger zudem berechtigt, diesen Anspruch auch
unmittetbar irn wege einer Zahlungsklage gettend zu machen.



83t lz i2889 l -3 :47 +49-5351  -5578 RA H. -N.  REMPEL 15/  1_  I

- Seite 15 von 18 -

l

Denn gemäß S 249 Abs. 2 S. 1 BGB kann der Kläger den zur Herstellung erforderlichen Geldbe-

trag verlangen und muss sich insbesondere nicht auf einen etwaigen Freistellungsanspruch ge-

genüber der Autovermietung verweisen lassen:

Denn die während der Reparatur des eigenen Fahrzeugs entstehenden Mietwagenkosten fi.rr ein

Ersatzfahrzeug sind dem erforderlichen Herstellungsaufi^/and i. S. d, S 24g Ahs, z S. 1 BGB zu-

zurechnen. Dönn nach dieser Vorschrift kann der Geschädigte - abweichend von $ 24g Abs 1

BGB - anstelle der Herstellung durch den Schädiger den zur Herstellung erforderlichen Geldbe-

trag verlangen.

Vorliegend liegt der Schaden des Klägers in der Eingehung einer Verbindtichkeit, die er bereits mit
der Anmietung dös Ersatzfahrzeugs begrÜndete. Da der Schaden somit schon zu diesem Zeit-
punkt entstanden ist, war der Klage im Wege eines Zahlungsanspruches zu entsprechen und
nicht nur - als Minus - durch ein entsprechendes Freistellungsurteil (so im Ergebnis bspw. auch
AG Freiburg (Breisgau), urt. v.28. Juli 2006, 10 c 1270106, DAR 2006, 69s).

]X.

Desweiteren sind die von dem Kläger geltend gemachten Kosten frlr den fulassungsservice in
Höhe von 59,50 € in voller Höhe erstattungsfähigl

Denn der Kläger wär - entgegen der Arrsicht der Beklagten - rechflich nicht daeu verpflichtet, zur
Schadensgeringhaltung das Ersatzfahrzeug selbst zuzulassen. Er durfte vielmehr die ärlassung
von dem Autohaus lffir gegen Erstrattung der rlblichen vergLrtung vornehmen lassen. Denn ein
Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht gemäß S 2s4 Abs. z s 1 BGB liegt nur dann vor,
wenn der Geschädigte vorwerfbar gegen Gebote des eigenen lnteresses verstößt, dass heißt,
wenn ein Verschulden gegen sich selbst vorliegt. Davon kann hier jedoch keine Rede sein. da die

Euffi'uentRg8ruroflenffÄrrsuBg-&nnahanjgßssqf rffiEö bran*Fromq,"t'wsaHrtf6l ffifrffis* - .

r p

- . )

O 235/05, ZfSch 2006, 329).
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Zl den gemäß S 249 Abs' 2 s' 1 BGB vorn schädiger zu ersetzenden Kosten gehören auch die
der notwendigen Rechtsverfolgung einschließtich erforderlicher Arrwaltshonorare^ Für deren Be-
rechnung ist der Geschäftswert zu Grunde zu legen, der der berechtigten schadensersatzforde*
rung entspricht' Nach der obigen Darlegungen in Verbindung mit dem vorbringen der parteien be-
trägt dieser 3.609,60 €.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach $ 14 Abs, 1 RVG i.Vrn. Nr. 2300 W-RVG, Danach ist
im Regelfall - wie auch hier - eine schwellengebühr mit dem Faktor 1,3 zuGrunde zu legen, so
dass sich - unter BerÜcksichtigung der Auslagenpauschale, der f\lehrwertsteuer und o";;;-
zessual geleisteten Zalrtung in Höhe von 316,1g € - ein von der Beklagten zu zahlender Restbe.
trag in Höhe von 96,64 € ergibt (vgl. Bt^ 7 d. cA).

In HÖhe des darÜber hinaus geltend gemachten Betrages war die Klage demnach im Ergebnisabzuweisen.

xt.

Da die Beklagte mit schriftsatz vom 13. August 2008 endgtJltig zu erkenpen gab, weitere hhlun-gen nicht zu leisten' befindet sie sich spätestens seit diesem Zeitpunkt gemäß s 286 Abs. 2 Nr. 3BGB in ählungsveaug, weshalb die beantragten znsen in Höhe von fünf prozentpunkten überdem Basiszinssak zuzusprechen waren (S 2Sg Abs. 1 BGB).

xil.

Die Kostenentscheidung beruht auf g g2 Abs. 2 Nr, 1 ZpO.

Zwar entspricht allgemeiner Ansicht in der Rechtsprechung (so schon aoH, s, zvilsenat, urt. v,09'11'1960' vlll R' 222159' MDR 1961, 141), dass eine etuvaige Zuvierforderung bei derKosten-

RA H .  -N .
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üerteilung nach $ 92 ZPO auch dann zu berÜcksichtigen ist, selbst wenn sie - wie hier - nur eine

Nebenforderung betrift ,

Da die Zuvielforderung des Klägers vorliegend jedoch verhältnismäßig geringfugig war und zu-

dem auöh keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat, waren der Beklagten gemäß

S 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO gleichwohl die gesamten Prozesskosten aufzuerlegen.

xil.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbart<eit folgt aus den g 708 Nr. 11 i.V.m. 711 S, 1
u . Z Z P O .

Jaax
Richter

Besch I uss

Der Streitwert wird auf 648,'lb € festgesetzt,

Jaax
Richter
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